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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1988

Norm

StPO §285a Z2

StPO §285d Abs1 Z1

Rechtssatz

Nicht verständliche Beschwerdebehauptungen sind einer sachbezogene Erwiderung nicht zugänglich; es ist nicht

Sache des Rechtsmittelgerichtes, Spekulationen darüber anzustellen, welche Bedeutung dunkle und unbestimmte

Rechtsmittelausführungen haben könnten.

Entscheidungstexte

15 Os 54/88

Entscheidungstext OGH 03.05.1988 15 Os 54/88

15 Os 85/95

Entscheidungstext OGH 21.09.1995 15 Os 85/95

Vgl auch; Beisatz: Es ist nicht Aufgabe des OGH, undeutlichen pauschalen Rechtsmittelausführungen jenen Sinn

zuzuordnen, der dem der Rechtsmittelverfasser allenfalls vorgeschwebt haben mag. (T1)
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